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den Oöertaunus - Kreis.
Amtlicher Aiizeiger der Staats-, Gerichts- mid Commnnal-Behörden.

Zugleich Organ für die Bekanntmachungen des Kreisausfchuffes des Odertaunuskreises.

Nr . 37. Bad Homburg v. d. H., Montag , den 14. Anni 1920

Bekanntmachung betr. den Hände» mit Bieh.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats zur Or-

geinzung der Bekanntmachung über die Errichtung von
Preisprüfnngsstellenuitfc: die Versorgungs rege in ng vom
2ö. September 1915 (R. (5. Bl . S . 607), vom 4. November
1815 (R. E. Bl . S . 728), der Verordnung des Bundesrats
übe, Fleischversorgungvom 27. März 1916 (R. E. Bl . S.
188) und der Anordnungen der Landeszjentralbehörden
vom 19. Januar 1916, betr. Beschaffung und Absatz von
Weh (Reg. Amtsbl. <5 . 27) und vom 27. Dezember 1917,
betr. den Handel mit Zucht- und Nutzvieh(Reg.-Amtsbl.
1915 S . 1) nebst den dazu erlastenen Aussührungsanwei-
sungen wird für den Umfang des Regierungsbezirks Wies¬
baden folgendes verordnet:

I
Der Verkauf von Vieh (Rinder, Kälber, Schafe,

Schweine über 25 Kilogramm Lebendgewicht) an Per¬
sonen, welche nach den geltenden Vorschriften zum An¬
kauf nicht berechtigt sind, ist verboten. Dem Verkauf steht
jede andere Veräußerung gleich. Der Viehhalter (Land-
w-irt, Selbstversorger. Händler u. a.) ist 'verpflichtet, die
Berechtigung des Erwerbes zu prüfen.

Zum Ankauf berechtigt sind außer dem Biehhon-dels-
»erband nur folgende Personen:

1. Zum gewerbsmäßigen Ankauf:
Mitglieder des Biehhandelsverbandes, welche sich über

ihr« Person und ihre Berechtigung durch'die mit Licht¬
bild versehene Auswciskart« des Piehhandelsverbandes
aus weifen.

2. Aum nicht gewerbsmäßigen Ankauf für den
eigenen Bedarf:

Landwirte und Selbstversorger, soweit der Ankauf sich
im örtlichen Verkehr ober Versand auf der Eisenbahn ab-
wickekt, der Käufer sich über seine Person gehörig aus¬
weist und durch eine Bescheinigung seiner Ecinoindebe-
hörde nachweist, daß die bestimmungsgemäße Nutzung der
Tiere nach Ansicht der Gemeindebehörde gesichert ist. Der
Erwerber hat die Bescheinigung dem veräußernden Vieh-
Halter zu übergeben, welcher sie auszubewahren und auf
Verlangen dem Ucberwachungsbeamten vorzulegen hat.

II. '
Der verkaufende Viehhalter (Landwirt, Selbstversor¬

ger, Händler) hyt von jedem Verkaufe seiner Gemeinde¬
behörde oder der sonstigen von dem Kommunalverband
bezeichneten Stelle über jede Veräußerung bsinnen 48
Gründen Anzeige zu erstatten . Die Anzeige muß ent-
lstrlten Name, Stand und Wohnort des Verkäufers, Zahl
Art, Lebendgewicht und nähere Bezeichnung der Tiere
und ihr Verwendungszweck, Tag der Veräußerung, Name,
Stand, Wohnort des Käufers, Verwendungszweck beim
Käufer.

Beim' Verkauf von Schlachtvieh, welches der Krets-
sammelstelke des Viehhandclsverbandes zugeführt wird,
ist die Anzeige nicht erforderlich, wenn der Biehhalter
den Verbleib des Tieres durch Vorlage der Duplikate
des Schlußsscheines Nachweisen kann.

III.
Die Anordnung der Landeszentrakbchörde über Aus¬

fuhr von Zucht- und Nutzvieh vom 27. Dezember 1917, wo¬
nach für jede Sin- und Ausfuhr von Zucht- und Nutzvieh
aus einem Kommunalverband in den anderen die Ge¬

nehmigung d>er Bez'irksPeifchstell« erforderlich ist, wird
durch vorstehende Bestimmung nicht berührt.

Die Kommunalverbändr erlasten die zur Ausfichruiiz
dieser Bekanntmachung erforderlichen Ausfnhrnngsbe-

ftimmungen.
Die Kommunalverbünde sind ermächtigt, den Verkauf

neben oder an Stelle der Anzeige (Ziffer II) von einer
Beurkundung von der Gemeindebehördeabhängig zu
machen. - .

Für den Verkehr auf den Viehmärkten bewendet es bsi
den von der Bezirksfleischstell« erlastenen Bestimmungen.

IV.
Zuwiderhandlungen gegen die vorsteheirden Bestim¬

mungen und gegen die hierzu erlastenen Ausführungsbe¬
stimmungen der Kommunalverbänd« werden auf G» nd
des § 17 der Verordnung zur Ergänzung der Bekannt,
machung über die Errichtung von PreisprüfungssteSen
und die Versorgungsregelung vom 25. September bez« . 4.
November 1915 sowie des § 15 der Bekanntmachung über
die Fleischversorgung vom 27. März 1916 mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1508 Mark
bestraft.

Außerdem unterliegen die in Frage kommenden Tiere,
welche entgegen diesen Vorschriften gehandelt« erden, der
Beschlagnahme und sind dem Viehhandelsverban» zur
Verwertung zu überweisen.

V.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ichrar Ber-

ösfentlichung in Kraft.
Frankfurta. M., den 26. Mai 1918.
vezirksfleifchstelle für den Neg.-Bezirk Wiesbaden.

Der Vorsitzende: ». B e r n u s.

Zur Ausführung der vorstehenden Bekanntmachung
wird folgendes bestimmt:

An Stell« der Anzeige in Ziffer II wird der Berlehr
und die Abgabe von Vieh (Rinder. Kälber, Schafe,
Schweine über 25 Kilogramm Lebendgewicht) von einer
schriftlichen Beurkundung des Verkäufers und Käufers
von der Ortsbehörde des Verkäufers abhängig gemacht.
Die von der Ortsbehörde aufzunehmende Verhandlung,
welcher die von dem Erwerber an den veräußernden
Tierhalter abzugebendc Bescheinigung über die bestim¬
mungsgemäße Nutzung der Tiere (Ziffer I zu 2) bei.
zufügen ist, muß di« in Ziffer II für die Anzeige »sr-
gefchriebenen Angaben sowie die Preisangabe enthalten
und von Verkäufer und Käufer unterschrieben werden.
Für die Beurkundung ist vom Verkäufer eine Gebühr

' von 50 Pfennig zu entrichten.
Die Ortsbehörden haben über die beurkundeten Ver¬

käufe entsprechende Listen zu führen, und die zugehöri¬
gen Verhandlungen aufzribcwahren. Die Verzeichnisse

sind auf Verlangen dem Vertrauensmann des Vieh-
handelsverbandcs und den Polizeiorganen zur Einsicht¬
nahme vorzulegen.

Beim Verkauf von Schlachtvieh, welches den Kreis-
fammelsteNcn zugeführt wird, ist die Beurkundung nichr
erforderlich wenn der Viehhalter den Verbleib des
Tietes durch Vorlage der Duplikate des Gchlutzfcheines
Nachweisen kann.

Der Kreisausschuß des Obertannuskreife».
I . B.: v. Brüning.
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Brncht»», d« «MNiHAm MeWnntmachuntz «ich *w
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Wad Homburg v. d. H., 18. Juni ISIS
Le, Lemdr« . Mir de« » ollz»i ««uslchug de» Kreise».

». Marx . I . A.: De n f e ld.

An die Mitglieder des Biehhandelsverbandes.
Bekanntmachung

betreffend den Handel mit Lieh.
Auf Grand der HL 4 and 11 der Satzung des Bteh-

h»»d»lso»rband «s für den Regierungsbezirk Wiesbaden
»ich in Ausführung der mit Zustimmung des $ *k«
>ia «i»kommiffars für Volksernährung getroffenen Anerd-
nungen de» Kgl . ' Landesfleifchamtes vom 8. Januar ISIS
— » . I . 5489/17 — bestimmt.

I.
In der Bekanntmachung der Bezirksfleischstelle »em

28. 3. de. I ». betreffend den Handel mit Vieh ist unter
S . die Anmeldung jedes Verkaufs von Zucht- und Nutz¬
vieh bei der Gemeindebehörde oder der sonstigen von dem
Kommunalverband bezeichneten Stell « binnen 48 Stun¬
den »orgeschrieben morden.

Die Kommunalverbände find berechtigt, neben oder an
Otell« der Anzeige eine Beurkundung des Verkaufe von
der Gemeindebehörde vorzuschveiben. Wir machen die
Mitglieder de» Viehhandelsverbandes darauf ausmerk,
fam, daß diese Verpflichtungen auch den Händlern »b-
kiegen, nicht nur soweit sie Vieh aus eigenen landwirt¬
schaftlichen oder Weidebetrieben verkaufen , sondern auch
|ft da» zum Weiterverkauf angeschaffte Vieh.n.

Nach unserer Bekanntmachung vom 22. Dezember 1818
und 88 .März 1918 (Reg .-Amtsblatt Nr . 1ö S . 77) kan«
d», verkaufende Viehhalter eine Abschrift der Verkaufs¬
anzeige (Echlußfchein) verlangen . Mit Rücksicht auf di«
Bestimmung der Vezirksfleifchstelle vom 26. Mai 1918
Ziffer II Abs. 2 wird hiermit bestimmt, daß künftig dt«
Mitglieder des Diehhandelsverbandes verpflichtet find,
bei allen Ankäufen von Schlachtvieh , das an die Krei »-
fammelstelle des Viehhandelsverbandes abgeliefert wird,
dem veräußernden Viehhalter eine vom Vertrauensmann
des Viehhandelsverbandes beglaubigte Ausfertigung der
Verkaufsanzeige (Schlußfchein) auszuhändigen . Die Aus¬
händigung mutz sofort nach Ablieferung der Tiere an der
Sammelstelle erfolgen.

Führt ein Händler Vieh zum Zwecke de» Weiterver¬
kaufs aus eine« andere » Kreise, fei es des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden , fei es eines auswärtige » Bezirks , ei»,

Beim Weiterverkauf der in die Stallungen der Händ¬
ler ckingeführHn Tiere ist demnach ein« dsppolte An¬
zeige erforderlich.
fo ist er außerdem verpflichtet , den Weiterverkauf nicht
»ur der Gemeindebehörde , oder der sonstigen vom Kom¬
munaloerband bestimmten Stelle , sondern auch der Be.
zirkssleischstelle zu Frankfurt a . M ., Untermain -Anlag « 8,
binnen 48 Stunden anzuzeigen.

Hat der Weiterverkauf nach einem arideren Kreiß«
stattgefunden , so ist anzugeben , ob und wann Sin - und
Ausfuhrgenehmigung beantragt wurde , oder ob und wo
di« Tiere auf einem Markt zum Verkauf gestellt waren.
Am di« vvrgeirommene Ueberwachung vornehmen zu
Durren, ist zur Vermeidung von Rückfragen hierbei gleich¬
wertig anzugeben : Name , Stand und Wohnort de«

Käufer », sowie Verwendungszweck beim Käufer , ferner
di« Nummer unserer Einfuhrliste , unter welcher di« Ein¬
fuhr erfolgt oder zu welchem Einfuhrtransport das frag¬
liche T-ier gehörte . Bei Großvieh find Zeichen und Num¬
mer der Ohrmarken auszuführen.

1. boi den Gemeindebehörden oder der sonstigen von
den Kommunalverbänden bostirrnnten Stelle,

2. bei der Bezirksfleischstell» in Frankfurt » . M.
Zuwiderhandlungen gegen dies» Bestimmungen worden

auf Grund d« 8 7 der Anordnung der LandeM -ntrak-
behörden vom 19. Januar 1918 bezw. bezw. ß 17 der B »»-

Mfemwvfl zur E-rtziinzung feet Be-annHmachung «fett Vrt
regelung vom 25. Geptember und vom 4. Rovenrder 191»
(St. G. Bl . ®. 807 ff und 728 ff.) sowie der Anordnung
des Staatskonmnssars Kr BolkseimLhrung vom 27. 12. 17
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu 1398 Mk. bestraft . Außerdem kann zeitweilig » oder
Errichtung von Preisprüfungsstellen und di« BersorHUND»-
dauernde Sntziehung der Ausweiskarle verfügt » erden.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihr « Bbr-
»sfontlichung in Kraft.

Frankfurt  a . M ., den 3. Juli 1818.
»iehhandelsverbandfür den Regierung- tzeziek

Wiesbaden.
De « Bor stand.

Wird »eröffentkicht!
Bad Hornburg ». %.  H ., den 11. H»üi 1#18

Der Landrat.
». Marz.

Betrifft Verlängerung de» ersten Steuerabschnitt«»
für die Lnxnsstener «nd die erhöhte Umsatzsteuer.

Bekanntmachung.
Betr . Einsetzung einer Kommission zur Abschätzung

der Anbauflächen sowie Ernteeeträge
der Ernte 1929.

1. In Uebereinstimmung mit den Vorständen der Orts¬
gruppen der Kreisbauernfchaft sind in der Sitzung vom
Montag , den 31. Mai als Kommissionsmitglieder ge¬
wählt:

Vors . Cberh . Ried . Oberursel,
Beis. Joh . Je -kel, Oberursel,
Beis. Rich. Volz , Seulberg.
2 Vertreter der Ortsgruppe.

Vertreter der Ortsgruppe sind die Vertrauensmänner
der Ortsgruppe des Kreisbauerirveeins in derjenigen Ge¬
meinde , in welcher die Kommission die Schätzung vor¬
nimmt.

2. Den Zeitpunkt zum Einrufen der Kommission be¬
halte ich mir noch vor.

Bad Homburg v. d. H., den 8. Juni 1920.
Der Landrat . Für den Vollzugsausschuß des Kreises.
gez. v. Marx.  g «z. S chm i d.

Betrifft Kleingarten - u. Kleinpacht -Landordnung.
Nach den ministeriellen Ausführungsbestimmungen

zur Kleingarten - und Kleinpachtlamdordnung vom 31. 7.
1919 (R . G. Dl . S . 1371) , die im Kreisblatt Nr .- 82 von
1919 abgedruckt ist, sind Kleingärten und Kleinpachtlän¬
der solche, welche dazu dienen , die Erzeugung von Ge¬
müse, Obst oder anderen Früchten , oder von Futter für
Kleintierhaltung durch Selbstarbeit des Kleingartenbe¬
sitzers oder seiner Familie zwecks Versorgung feines oder
seiner Familie Eigenbedarfs zu bewirken.

Als Höchstgrenze für die Größe der Pachtgrundstücke
(Kleingartenparzellen ) sind gemäß § 2 dev Anordnung
des Kreisausschusses vom 22. Januar 1920 festgesetzt:
V4 preußische Morgen — 626 qm mit der Maßgabe , daß
diese Größe in besonderen Fällen bis auf 1000 qm aus¬
gedehnt werden ' darf.

Die Streitigkeiten über Kündigungen , Pachtpreise usw.
sind dem Kreispacht -Einigungsamt übertragen , das dem
Kreismieteinigungsamt angegliedert ist und mit einer
Besetzung von einem Vorsitzenden, einem Verpächter und
Pächter und einem Schriftführer entscheidet. Die Ent¬
scheidungen erfolgen nach Anhörung der Parteien nach
billigem Ermessen und sind endgültig.

Die Geschäfte in allen Kleingarten -Angelegenheiten
werd enwahrgenommen von dem im Kreishause (Luisen¬
straße 88/90 II . Stock, Zimmer 17) eingerichteten »Klein¬
garten -Amt *, das mündlich und schriftlich Auskunft gibt.

-Dad Homburg v. d. H., den 8. Juni 1920.
Der Landrat.
». Marx.
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